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RS OGH 1967/9/5 4Ob532/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.1967

Norm

EheG §49 A1c

Rechtssatz

Da der Kläger den diesbezüglichen Tratschereien nicht mit der notwendigen, also ihm zumutbaren Entschiedenheit

entgegengetreten ist, stellen die festgestellten unbegründeten Vorwürfe, der Kläger habe ehewidrige Beziehungen zu

anderen Frauen, keine schwere Eheverfehlung dar.
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